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Gesetzentwurf 

der Abgeordneten Horst Arnold, Holger Grießhammer, Volkmar Halbleib, Anna 
Rasehorn, Doris Rauscher, Arif Taşdelen, Markus Rinderspacher, Christiane 
Feichtmeier, Dr. Simone Strohmayr, Nicole Bäumler, Florian von Brunn, Martina 
Fehlner, Sabine Gross, Ruth Müller, Harry Scheuenstuhl, Ruth Waldmann, Katja 
Weitzel und Fraktion (SPD) 

zur Änderung des Bayerischen Richter- und Staatsanwaltsgesetzes 
hier: Keine Verfassungsfeinde als Schöffenrichter 

A) Problem 

Das Engagement und die Leistung von Schöffinnen und Schöffen sind elementar für 
die Rechtspflege. Schöffinnen und Schöffen opfern ihre Zeit, bringen sich und ihre Er-
fahrung zum Wohle der Gesellschaft ein und erhalten hierfür weder Lohn noch Urlaub. 

Es sollte in diesem Zusammenhang eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, dass 
nur verfassungstreue Bürgerinnen und Bürger zu Laienrichtern berufen werden können. 
Eine entsprechende gesetzliche Regelung fehlt aber bis dato. 

Bereits 2008 entschied das Bundesverfassungsgericht (BVerfG), dass die Pflicht zur Ver-
fassungstreue nicht nur für Berufsrichter, sondern auch für ihre ehrenamtlichen Kollegen, 
die Schöffen, gilt (BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 6. Mai 2008 – 2 BvR 337/08). 
Das BVerfG stellte fest, dass nicht nur hauptamtliche, sondern auch ehrenamtliche Rich-
ter einer Pflicht zur besonderen Verfassungstreue unterliegen. Dies folge aus der Funk-
tion ehrenamtlicher Richter als den hauptamtlichen Richtern gleichberechtigte Organe ge-
nuin staatlicher Aufgabenerfüllung. Die Grundentscheidung der Verfassung schließe es 
aus, dass der Staat zur Ausübung von Staatsgewalt Bewerber für (Ehren-)Ämter, die mit 
der Ausübung staatlicher Gewalt verbunden sind, zulasse, wenn diese die freiheitliche 
demokratische Grundordnung ablehnen und bekämpfen. Die durch das BVerfG bestä-
tigte Pflicht zur Verfassungstreue erstreckt sich dabei auch auf Aktivitäten außerhalb 
des eigentlichen Ehrenamts. Verstöße gegen diese Pflicht sind beispielsweise extre-
mistische Aktivitäten von einer gewissen Erheblichkeit, wodurch eine verfassungsfeind-
liche Gesinnung durch Taten erkennbar wird. 

B) Lösung 

Es wird ein zwingender Ausschlussgrund für die Berufung ehrenamtlicher Richterinnen 
und Richter bei Zweifeln am Bestehen der Verfassungstreue geschaffen („Muss-Rege-
lung“). 

Gleichzeitig wird klargestellt, dass es sich um eine gröbliche Amtspflichtverletzung han-
delt, die zu einer Abberufung führt. 

Eine explizite gesetzliche Verankerung macht die Pflicht der ehrenamtlichen Richterin-
nen und Richter zur Verfassungstreue sichtbarer und hebt deren besondere Bedeutung 
ausdrücklich hervor. 

C) Alternativen 

Beibehaltung der bisherigen Rechtslage, die jedoch eine Regelungslücke offenbart. 
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D) Kosten 

Nicht näher quantifizierbare Kosten im Hinblick auf eine Überprüfung der Verfassungs-
treue der potenziellen ehrenamtlichen Richterinnen und Richter. 
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Gesetzentwurf 

zur Änderung des Bayerischen Richter- und Staatsanwaltsgesetzes 

§ 1 

Art. 15 des Bayerischen Richter- und Staatsanwaltsgesetzes (BayRiStAG) vom 
22. März 2018 (GVBl. S. 118, BayRS 301-1-J), das zuletzt durch § 15 des Gesetzes 
vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 605) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 

„Art. 15 

Ehrenamtliche Richter 

(1) 1Zu dem Amt eines ehrenamtlichen Richters oder einer ehrenamtlichen Richterin 
darf nicht berufen werden, wer keine Gewähr dafür bietet, dass er oder sie jederzeit für 
die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintritt. 2Vor 
der Berufung hat eine entsprechende Belehrung des Bewerbers oder der Bewerberin für 
das Amt zu erfolgen (Anlage 1 zur Verfassungstreue-Bekanntmachung – VerftöDBek). 
3Dabei ist diesem oder dieser ein Verzeichnis extremistischer oder extremistisch beein-
flusster Organisationen zu übergeben. 4Der Bewerber oder die Bewerberin für das Amt 
hat einen entsprechenden Fragebogen (Anlage 2 VerftöDBek) auszufüllen und zu un-
terschreiben. 5Er oder sie hat ausdrücklich zu erklären, dass er oder sie die Grundsätze 
der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bejaht 
und bereit ist, sich jederzeit durch sein oder ihr gesamtes Verhalten zu der freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes zu bekennen und für de-
ren Erhaltung einzutreten. 6Insofern hat er oder sie eine entsprechende Erklärung (An-
lage 3 VerftöDBek) auszufüllen und zu unterzeichnen. 7Bestehen aufgrund der Anga-
ben im Fragebogen (Anlage 2 VerftöDBek) und beziehungsweise oder der Weigerung 
des Bewerbers oder der Bewerberin, die Erklärung gemäß Anlage 3 VerftöDBek abzu-
geben, und beziehungsweise oder aufgrund anderweitig bekannt gewordener Tatsa-
chen Zweifel an der Verfassungstreue, so ist dem Bewerber oder der Bewerberin unter 
schriftlicher Mitteilung der erheblichen zugrunde liegenden Tatsachen Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. 8Nimmt der Bewerber oder die Bewerberin nicht Stellung oder 
bestehen nach seiner oder ihrer Stellungnahme die Zweifel fort, so darf der Bewerber 
oder die Bewerberin nicht als ehrenamtlicher Richter oder ehrenamtliche Richterin be-
rufen werden. 

(2) Ein ehrenamtlicher Richter oder eine ehrenamtliche Richterin ist von seinem oder 
ihrem Amt abzuberufen, wenn in Abs. 1 bezeichnete Umstände bekannt werden, wann 
immer diese eingetreten sind, und er oder sie insofern nicht die Gewähr bietet, jederzeit 
für die freiheitliche demokratische Grundordnung einzutreten. 

(3) 1Ehrenamtliche Richter und Richterinnen können über ihre Bestellung eine Ur-
kunde ausgehändigt erhalten. 2Eid oder Gelöbnis der ehrenamtlichen Richter und Rich-
terinnen werden mit einer Verpflichtung auch auf die Verfassung des Freistaates Bay-
ern geleistet. 3Für ehrenamtliche Richter und Richterinnen der Kammern für Handels-
sachen gilt Art. 11 entsprechend; für die übrigen ehrenamtlichen Richter und Richterin-
nen gilt Art. 11 Abs. 2 entsprechend.“ 

§ 2 

Dieses Gesetz tritt am …………………. in Kraft. 
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Begründung: 

Zu § 1 

Zu Art. 15 Abs. 1 

Zu einer ehrenamtlichen Richterin oder einem ehrenamtlichen Richter darf nicht berufen 
werden, wer nicht die Gewähr dafür bietet, jederzeit für die freiheitliche demokratische 
Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes einzutreten. 

Für die hauptamtlichen Richterinnen und Richter ist eine entsprechende Regelung in 
§ 9 Nr. 2 des Deutschen Richtergesetzes (DRiG) getroffen. Für ehrenamtliche Richte-
rinnen und Richter sind die Vorgaben hingegen in § 44a DRiG nicht abschließend um-
gesetzt, sodass hier die Kompetenz für eine landesrechtliche Regelung verbleibt. 

Der Begriff der freiheitlichen demokratischen Grundordnung ist durch eine jahrzehnte-
lange Rechtsprechung des BVerfG klar definiert. Sie beschreibt die unabänderliche 
Kernstruktur des Gemeinwesens, unabhängig von seiner gegenwärtigen Ausprägung 
durch den Verfassungs- und den einfachen Gesetzgeber. Es handelt sich dabei um die 
Kernsubstanz des geltenden Verfassungsrechts sowie die Grundprinzipien der politi-
schen Ordnungs- und Wertvorstellungen, auf denen die liberale und rechtsstaatliche 
Demokratie in Deutschland beruht. Nach der jüngsten Rechtsprechung des BVerfG sind 
dies die Menschenwürde, das Demokratieprinzip und die Rechtsstaatlichkeit. In der 
sog. „NPD-Entscheidung“ (BVerfGE 144, 20 Leitsatz 3) heißt es dazu: 

„Der Begriff der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne von Art. 21 
Abs. 2 GG umfasst nur jene zentralen Grundprinzipien, die für den freiheitlichen Ver-
fassungsstaat schlechthin unentbehrlich sind. 

a) Ihren Ausgangspunkt findet die freiheitliche demokratische Grundordnung in der 
Würde des Menschen (Art. 1 Abs. 1 GG). Die Garantie der Menschenwürde um-
fasst insbesondere die Wahrung personaler Individualität, Identität und Integrität so-
wie die elementare Rechtsgleichheit. 

b) Ferner ist das Demokratieprinzip konstitutiver Bestandteil der freiheitlichen demo-
kratischen Grundordnung. Unverzichtbar für ein demokratisches System sind die 
Möglichkeit gleichberechtigter Teilnahme aller Bürgerinnen und Bürger am Prozess 
der politischen Willensbildung und die Rückbindung der Ausübung der Staatsgewalt 
an das Volk (Art. 20 Abs. 1 und 2 GG). 

c) Für den Begriff der freiheitlichen demokratischen Grundordnung sind schließlich die 
im Rechtsstaatsprinzip wurzelnde Rechtsbindung der öffentlichen Gewalt (Art. 20 
Abs. 3 GG) und die Kontrolle dieser Bindung durch unabhängige Gerichte bestim-
mend. Zugleich erfordert die verfassungsrechtlich garantierte Freiheit des Einzel-
nen, dass die Anwendung physischer Gewalt den gebundenen und gerichtlicher 
Kontrolle unterliegenden staatlichen Organen vorbehalten ist.“ 

Die Neuregelung hat zur Konsequenz, dass im Strafverfahren das jeweils erkennende 
Gericht bei einem Verstoß gegen dieses Berufungshindernis fehlerhaft besetzt ist. Dies 
führt zu einem absoluten Revisionsgrund im Sinne des § 338 Nr. 1 der Strafprozess-
ordnung (StPO). Nach der Berufung eingetretene Umstände sind im Rahmen eines Ab-
berufungsverfahrens nach Art. 15 Abs. 2 BayRiStAG zu berücksichtigen. 

Das Verfahren, um die Verfassungstreue zu überprüfen, gestaltet sich dabei wie folgt: 
Vor der Berufung hat eine entsprechende Belehrung des Bewerbers für das Amt zu 
erfolgen (Anlage 1 zur Verfassungstreue-Bekanntmachung – VerftöDBek). Dabei ist 
diesem ein Verzeichnis extremistischer oder extremistisch beeinflusster Organisationen 
zu übergeben. Der Bewerber für das Amt hat einen entsprechenden Fragebogen (An-
lage 2 VerftöDBek) auszufüllen und zu unterschreiben. Er hat ausdrücklich zu erklären, 
dass er die Grundsätze der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinn des 
Grundgesetzes bejaht und bereit ist, sich jederzeit durch sein gesamtes Verhalten zu 
der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinn des Grundgesetzes zu beken-
nen und für deren Erhaltung einzutreten. Insofern hat er eine entsprechende Erklärung 
(Anlage 3 VerftöDBek) auszufüllen und zu unterzeichnen. Bestehen aufgrund der An-
gaben im Fragebogen (Anlage 2 VerftöDBek) und/oder der Weigerung des Bewerbers, 
die Erklärung gemäß Anlage 3 VerftöDBek abzugeben, und/oder aufgrund anderweitig 
bekannt gewordener Tatsachen Zweifel an der Verfassungstreue, so ist dem Bewerber 
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unter schriftlicher Mitteilung der erheblichen zugrunde liegenden Tatsachen Gelegen-
heit zur Stellungnahme zu geben. Nimmt der Bewerber nicht Stellung oder bestehen 
nach seiner Stellungnahme die Zweifel fort, so darf der Bewerber nicht als ehrenamtli-
cher Richter berufen werden. 

Zu Art. 15 Abs. 2 

Nach Abs. 2 ist ein ehrenamtlicher Richter von seinem Amt abzuberufen, wenn in Abs. 1 
benannte Umstände bekannt werden und er keine Gewähr dafür bietet, für die freiheit-
liche demokratische Grundordnung einzutreten. Es handelt sich insofern um eine gröb-
liche Amtspflichtverletzung im Sinne des § 51 des Gerichtsverfassungsgesetzes 
(GVG). Die Norm soll sicherzustellen, dass auch ein späteres Verhalten während der 
Zeit der Ausübung des Amtes als ehrenamtliche Richterin bzw. als ehrenamtlicher Rich-
ter zur Abberufung führen muss. Dies geschieht durch die Passage „wann immer diese 
eingetreten sind“. 

 

Zu § 2 

Hier wird das Inkrafttreten geregelt. 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold
Abg. Horst Arnold
Abg. Dr. Alexander Dietrich
Abg. Rene Dierkes
Abg. Martin Scharf
Abg. Toni Schuberl



Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 a auf:

Gesetzentwurf der Abgeordneten Horst Arnold, Holger Grießhammer, Volkmar 

Halbleib u. a. und Fraktion (SPD)

zur Änderung des Bayerischen Richter- und Staatsanwaltsgesetzes

hier: Keine Verfassungsfeinde als Schöffenrichter (Drs. 19/8368)

- Erste Lesung -

Begründung und Aussprache werden miteinander verbunden. Damit hat die SPD-

Fraktion 9 Minuten Redezeit. Ich eröffne sogleich die Aussprache. Die Gesamtredezeit 

der Fraktionen beträgt 29 Minuten. Die Redezeit der Staatsregierung orientiert sich 

dabei an der Redezeit der stärksten Fraktion. Ich erteile dem Kollegen Horst Arnold für 

die SPD-Fraktion das Wort.

Horst Arnold (SPD): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Justiz ist 

ein wesentlicher Bestandteil des demokratischen Rechtsstaates. Die Gerichte wachen 

und richten über die Einhaltung der Gesetze, die die Parlamente zur Regelung un-

seres Zusammenlebens beschlossen haben und beschließen. Daher ist es wichtig 

und notwendig und unabdingbar, auch Laienrichterinnen und Laienrichter, in dem Fall 

Schöffinnen und Schöffen, dabei einzusetzen.

Das sorgt zum einen dafür, dass Recht nicht nur im Elfenbeinturm von Volljuristen 

gesprochen wird, und sorgt zum anderen auch für die Bodenhaftung der jeweiligen 

Spruchkörper. Die Urteile werden im Namen des Volkes gesprochen. Daher ist es 

wichtig, dass auch Schöffinnen und Schöffen dabei mitwirken.

Schöffen sind auch kein Feigenblatt, denn tatsächlich werden zum Beispiel beim 

Schöffengericht am Amtsgericht Urteile mit Zweidrittelmehrheit gesprochen. Bei zwei 

Schöffen und einem Berufsrichter kommt es tatsächlich auf die Schöffen an. Freiheits-

strafe, Geldstrafe, Bewährung – es kommt auf die Schöffen an.
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Schöffinnen und Schöffen werden gewählt. Die Frage stellt sich, welche Anforderun-

gen sie erfüllen müssen. Sie kennen vielleicht die Diskussionen aus Ihren Gemeinde- 

oder Stadträten, die dann alle fünf Jahre auftauchen. Ganz entscheidend ist, obwohl 

das bisher ungeschrieben vorausgesetzt wird, der Umstand, dass Schöffen fest veran-

kert sind in der freiheitlichen demokratischen Grundordnung.

Deshalb sagen wir als SPD-Landtagsfraktion, und nicht nur wir: Verfassungsfeinde 

und Verfassungssaboteure haben auf der Richterbank keine Daseinsberechtigung. Sie 

haben dort nichts verloren,

(Beifall bei der SPD sowie Abgeordneten der GRÜNEN)

nichts verloren auf deutschen Richterbänken und bayerischen Richterbänken.

Aber die Frage ist jetzt: Wie ist das geregelt? – Gesetzlich ist das nicht geregelt. 

Das Bundesverfassungsgericht hat aber sehr deutlich gemacht, dass die Verfassungs-

treue eine notwendige, nicht wegzudenkende Voraussetzung auch für Schöffen ist. 

In Bayern werden Fragebögen angelehnt an die Verfassungstreueverordnung an die 

Gemeinden geschickt.

Tatsächlich hat die Staatsregierung aber erkannt – ich verweise da auf die Diskussion 

in der letzten Woche –, dass entsprechende Regelbefragungen gesetzlich zu regeln 

sind und nicht möglicherweise durch eine Verordnung. Schöffen sind keine Beamte, 

sind keine Berufsrichter, sondern ehrenamtlich. Danke an dieser Stelle allen Schöffin-

nen und Schöffen für ihren Einsatz! Aber tatsächlich ist die Bedeutung von Schöffen 

und Schöffinnen so groß für unsere Rechtsordnung, dass sie auch eine eigene, nur 

allen dienliche Gesetzesregelung erfahren dürfen.

Unser Gesetzentwurf normiert diese Regelung, nämlich dass man Fragebögen ver-

sendet, aber in Bezug auf ein Gesetz, und schafft zugleich einen zwingenden Aus-

schlussgrund dafür, dass Verfassungsfeindinnen und Verfassungsfeinde nicht Schöf-
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finnen und Schöffen werden dürfen, normiert aber auch – das ist bisher überhaupt 

nicht geregelt – die Abberufung von Schöffinnen und Schöffen während ihres Amtes.

Denn was geschieht mit Schöffen, die sich schlimmstenfalls im Verlauf ihres Schöf-

fenamtes privat gegen unsere Verfassung radikalisieren? Herr Eisenreich, was ge-

schieht? Welche Regelung hat das bayerische Justizministerium vorzuweisen, wenn 

sich ein Schöffe plötzlich als Salafist, Antisemit, Faschist oder Fundamentalkommunist 

herauskristallisiert? Gibt es da eine gesetzliche Regelung für die Abberufung? – Die 

Antwort ist: Nein. Deswegen haben wir mit unserem Gesetz die Antwort gegeben. Wir 

wollen eine gesetzliche Regelung dafür.

(Beifall bei der SPD)

Mit unserem Gesetz wird der Abberufungstatbestand genauso geregelt wie bei der 

Einstellung, wenn Verfassungsgegner aktiv-kämpferisch die freiheitliche demokrati-

sche Grundordnung beseitigen wollen oder in Frage stellen. Wir haben den Anspruch, 

solche Leute so schnell wie möglich zumindest von der Richterbank wegzubekommen 

und nicht weiterhin als Rechtsprechungsorgan zu erdulden. Wir wollen das gesetzlich 

geregelt wissen.

In Zeiten, in denen die Verfassungsschutzämter mehr und mehr darüber zu klagen 

haben, dass viele extremistische Bewegungen in den Griff zu bekommen sind, zu 

denen viel ermittelt und erforscht wird, machen wir das nicht aus Bürokratiesucht her-

aus, sondern weil die freiheitliche demokratische Grundordnung, unser Rechtsstaat, 

den Anspruch hat, Verfassungsfeinde zu keiner Zeit an den Richtertischen zu dulden.

(Beifall bei der SPD sowie Abgeordneten der GRÜNEN)

Nun ist klar, dass Sie mit Sicherheit darauf verweisen, das wäre eine Bundesangele-

genheit. Aber ich sage Ihnen: Nein, das ist keine Bundesangelegenheit, solange das 

im Bund nicht geregelt ist. Wir können das in Bayern regeln durch das bayerische 

Justizministerium und die Änderung dieses Gesetzes in der vorgeschlagenen Form. 
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Wir sollten das in Bayern regeln und, ehrlich gesagt, müssen das auch in Bayern 

regeln, wenn man sieht, welche Verrücktheiten und vor allen Dingen welche Gefahren 

durch Verfassungsfeinde in unserem Staat mehr und mehr drohen.

(Beifall bei der SPD sowie Abgeordneten der GRÜNEN)

Der Schutz der freiheitlichen gewaltengeteilten Demokratie auch in Bayern muss die 

Triebfeder sein. Wenn Sie jetzt sagen, das Gesetz sei nicht zielführend, frage ich Sie: 

Welches Ziel haben Sie denn vor Augen? Eine Bundesregelung mit dem Verweis, 

dass unsere Justizministerin von der SPD ist? Ist das Parteitaktik, oder geht es hier 

um den Rechtsstaat? Was wir hier erledigen können, das sollten wir hier erledigen. Da 

gibt es den Spruch: "Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr."

In diesem Zusammenhang glaube ich, dass es an der Zeit ist, auch im Einklang 

mit dem, was die Bayerische Staatsregierung im Rahmen des öffentlichen Dienstes 

vorschlägt, diese Regelungen insoweit einzuführen. Wer abwartet und Zuständigkeiten 

leugnet oder relativiert, der hat die Zeichen der Zeit leider noch nicht erkannt. Bitte 

lassen Sie uns dafür sorgen, dass in den Diskussionen, die dann in den Ausschüssen 

stattfinden, diese Zeichen der Zeit deutlicher gemacht werden und deutlich gemacht 

wird, dass es uns hier tatsächlich um die Rechtsprechung im Freistaat Bayern geht. 

Was wir in Bayern besorgen können frei nach dem Motto, Herr Ministerpräsident, 

"Bayern kann vorne dran sein" – hier ist es wirklich sinnvoll –, können wir gemeinsam 

machen. Niemandem bricht ein Zacken aus der Krone, bloß weil das ein Gesetzent-

wurf der SPD ist. So viel Demokratie muss sein, und so viel Demokratie muss voraus-

gesetzt werden. Deswegen bitte ich um eine rege Diskussion und werbe um Zuspruch 

für unseren Gesetzentwurf.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Danke schön, Herr Kollege Arnold. – Näch-

ster Redner ist der Kollege Dr. Alexander Dietrich für die CSU-Fraktion. Bitte, Sie 

haben das Wort.
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Dr. Alexander Dietrich (CSU): Herr Vizepräsident, Herr Ministerpräsident, liebe Kolle-

ginnen und Kollegen! Kollege Arnold, ich denke, wir sind uns in dem Anliegen, das 

hinter dem Gesetzentwurf steckt, völlig einig. Das Anliegen ist auch richtig: Wer an 

unseren Gerichten Recht spricht, der muss fest auf dem Boden unserer freiheitlichen 

demokratischen Grundordnung stehen. Verfassungsfeinde haben in diesen Ämtern 

nichts verloren.

(Beifall bei der CSU sowie Abgeordneten der FREIEN WÄHLER und der SPD)

Ich denke, zumindest auf dieser Seite des Hauses sind wir uns da auch alle einig. Ob 

das auf der anderen Seite auch so ist, werden wir vielleicht gleich hören.

(Zuruf von der AfD: Ach, jetzt hör auf!)

Im Hinblick auf den Gesetzentwurf sind jedoch ein paar grundsätzliche Zweifel ange-

bracht. Wir haben keine Regelungslücke, die es zu schließen gilt. Zwar kann man 

ein entsprechendes Gesetz zur Klarstellung machen, aber das, was mit diesem Ge-

setzentwurf geregelt werden soll, ist auch schon heute geltendes Recht; denn die 

Verfassungstreue der Schöffinnen und Schöffen ergibt sich unmittelbar aus Artikel 33 

Absatz 5 des Grundgesetzes. Dort ist die Treuepflicht geregelt. Sie gehört zu den 

hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums. Das Bundesverfassungsgericht 

hat mehrfach entschieden, dass diese Grundsätze auch auf die ehrenamtlichen Rich-

terinnen und Richter anzuwenden sind. Auch nach heute geltendem Recht ist ein 

Schöffe, der gröblich gegen die Amtspflichten verstößt, nach § 51 GVG seines Amtes 

zu entheben. Hierfür ist auch ein Amtsenthebungsverfahren vorgesehen. Somit gibt es 

diese Regelungslücke nicht.

Sowohl die Abberufung als auch die Verfassungstreue sind geregelt. Aufbauend dar-

auf gibt es ein vereinheitlichtes Verfahren zur Überprüfung der Verfassungstreue. Die-

ses Verfahren hat sich bewährt. Jede Bewerberin und jeder Bewerber für ein Schöf-

fenamt muss eine Erklärung zur Verfassungstreue abgeben. Dabei muss angegeben 

werden, ob sie oder er Mitglied extremistischer Organisationen war. Es wird auch 
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ein Auszug aus dem Bundeszentralregister eingeholt. Das ist ein solides und praxiser-

probtes Verfahren. Das hat auch bisher ohne dieses Gesetz wunderbar funktioniert.

An sich braucht es keine neue Regelung. Ich gebe Ihnen jedoch recht, dass es auf-

grund der Relevanz der Verfassungstreue schon sinnvoll sein könnte, das gesetzlich 

noch einmal klar zu regeln und zum Ausdruck zu bringen. Ich gebe auch zu, dass die 

Vorschriften des Deutschen Richtergesetzes dazu verbessert werden könnten. Das 

müssen wir jedoch bundesweit einheitlich regeln. Es ist überhaupt nicht sinnvoll, das 

im bayerischen Landesrecht zu tun; denn die rechtliche Stellung der ehrenamtlichen 

Richterinnen und Richter, also ihr Status, ist im Bundesrecht, nämlich im Deutschen 

Richtergesetz, und nicht im Bayerischen Richter- und Staatsanwaltsgesetz geregelt. 

Weiterhin ist auch der Status der ehrenamtlichen Richter in den Verfahrensordnungen 

geregelt. Auch das ist alles Bundesrecht. Im Deutschen Richtergesetz stehen auch 

die Berufungshindernisse. Wenn wir diese Ergänzung vornehmen, müsste das im 

Bundesrecht erfolgen. Alles andere wäre ein Systembruch.

(Beifall bei der CSU)

Soweit ich weiß, ist auf der nächsten Justizministerkonferenz geplant, dieses Thema 

zu behandeln und eine Initiative zur Änderung des Deutschen Richtergesetzes auf 

den Weg zu bringen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist auch der richtige Weg.

Zusammengefasst lässt sich sagen: Diesen Gesetzentwurf braucht es im bayerischen 

Landesrecht nicht. Es würde auch obsolet werden, sobald es eine bundesrechtliche 

Regelung gibt; denn Bundesrecht bricht Landesrecht.

An dieser Stelle möchte ich noch eines deutlich sagen: Unsere Schöffinnen und 

Schöffen verdienen in erster Linie Anerkennung und Dank, kein Misstrauen. Sie sind 

Bürgerinnen und Bürger aus der Mitte unserer Gesellschaft. Sie investieren ihre Frei-

zeit und übernehmen Verantwortung. Sie tragen dazu bei, dass die Rechtsprechung 

bürger- und lebensnah bleibt. Deshalb möchte ich mich an dieser Stelle auch bei allen 
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Schöffinnen und Schöffen sowie allen ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern ganz 

herzlich bedanken.

(Beifall bei der CSU, den FREIEN WÄHLERN und den GRÜNEN)

Abschließend möchte ich nochmals betonen, dass wir das Ziel des Gesetzentwurfs, 

den Schutz unserer Verfassung, ausdrücklich teilen. In der vorgelegten Form ist der 

Gesetzentwurf aber nicht der richtige Weg. Das habe ich ausgeführt. Wir werden ihn 

deshalb vermutlich ablehnen.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Nächster Redner ist für die AfD-Fraktion der 

Abgeordnete Rene Dierkes. Herr Abgeordneter, Sie haben das Wort.

(Beifall bei der AfD)

Rene Dierkes (AfD): Sehr geehrter Herr Vizepräsident, meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Herr Ministerpräsident, einen guten Appetit!

(Lachen und Beifall bei der AfD)

"Keine Verfassungsfeinde als Schöffenrichter" – so lautet die plakative Überschrift des 

vorliegenden Gesetzentwurfs der SPD. Das klingt auf dem ersten Blick vernünftig. 

Wer möchte schon, dass Menschen, die unsere freiheitliche demokratische Grundord-

nung ablehnen, Recht sprechen? Doch wenn man diesen Vorschlag einer genaueren 

Prüfung unterzieht, wird rasch deutlich, dass es sich keineswegs um eine sachlich be-

gründete Maßnahme zur Stärkung des Rechtsstaates, sondern um einen ideologisch 

motivierten Vorstoß mit eindeutig parteipolitischem Ziel handelt. Der Gesetzentwurf ist 

insbesondere gegen all jene Bürger gerichtet, die sich nicht in das links-grüne Weltbild 

der sogenannten demokratischen Parteien fügen wollen.

(Zuruf des Abgeordneten Volkmar Halbleib (SPD))

Protokollauszug
61. Plenum, 21.10.2025 Bayerischer Landtag – 19. Wahlperiode 7

https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5249
https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5315


Zunächst zur Ausgangslage: Schöffen leisten einen wichtigen Beitrag zur Rechtspre-

chung. Sie bringen bürgerliche Lebenswirklichkeit in den Gerichtssaal. Sie tragen zur 

sozialen Kontrolle der Justiz bei. Sie sind ein bedeutender Ausdruck gelebter Demo-

kratie. Das Schöffenamt ist damit ein hohes Gut, aber eben eines, das auf dem Prinzip 

der Beteiligung mündiger Bürger beruht, nicht auf parteipolitischer Zuverlässigkeit und 

erst recht nicht auf ideologischer Linienhörigkeit. – So viel zur Theorie.

Nun will also die SPD-Fraktion per Gesetz regeln, dass nur noch Personen mit 

erwiesener Verfassungstreue als Schöffen zugelassen werden dürfen. Was auf den 

ersten Blick nach rechtsstaatlicher Präzisierung klingen mag, ist in Wahrheit ein Frei-

fahrtschein für politische Willkür. Was als verfassungsfeindlich gilt, wird heute längst 

nicht mehr objektiv und anhand klar definierter rechtlicher Maßstäbe beurteilt, sondern 

ideologisch aufgeladen und einseitig ausgelegt. Das geschieht durch jene Richter, die 

aufgrund ihres Parteibuches erst zu Richtern ernannt worden sind.

(Beifall bei der AfD)

Die traurige Realität in Deutschland und zunehmend auch in Bayern ist, dass jeder, 

der sich gegen die politische Einheitsmeinung stellt, sehr schnell in den Verdacht 

gerät, ein Feind der sogenannten Demokratie zu sein. Wer Kritik an ungesteuerter 

Massenzuwanderung übt, wer Genderideologie in den Schulen ablehnt, wer sich 

gegen die Corona-Maßnahmen friedlich zur Wehr setzte, wird rasch ins Lager der 

angeblichen Verfassungsfeinde abgeschoben. Nach dieser Logik wird nicht das Ver-

halten, sondern die Meinung als Ausschlusskriterium gewertet. Meine sehr verehrten 

Damen und Herren, das ist nicht gefährlich, das ist demokratieschädigend. Wenn man 

diesen Maßstab konsequent anlegen würde, müssten im Übrigen auch zahlreiche 

Funktionsträger der Altparteien aus allen öffentlichen Ämtern entfernt werden. Wir 

erinnern uns an die autoritären Aussagen der Kollegin Katharina Schulze zur Corona-

Zeit. Wer Grundrechte als Privilegien abstempelt und bürgerliches Protestverhalten 

pauschal kriminalisiert, hat ganz offensichtlich ein problematisches Verhältnis zur frei-

heitlichen demokratischen Grundordnung.
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(Beifall bei der AfD)

Blicken wir auf die Auswahl von Verfassungsrichtern durch die Altparteien. Beispiels-

weise wurden eine Christine Hohmann-Dennhardt mit SPD-Parteibuch oder eine Su-

sanne Baer mit eindeutig grünem Hintergrund in das Bundesverfassungsgericht beru-

fen. Beide waren alles andere als neutral. In Bayern selbst wurden Personen wie 

Prof. Brosius-Gersdorf, die Abtreibungsverbote komplett abschaffen möchte, oder eine 

Prof. Kaufhold in Schlüsselpositionen berufen, obwohl deren Nähe zu linksradikalen 

Denkmodellen bekannt war.

(Zurufe von den GRÜNEN: Das stimmt nicht!)

Frau Prof. Kaufhold ist für Enteignungen. Trotzdem wurde sie auf Vorschlag der SPD 

und mit den Stimmen der CDU und CSU Bundesverfassungsrichterin. Wer also von 

Verfassungsfeinden spricht, sollte zunächst einmal vor der eigenen Türe kehren.

(Beifall bei der AfD)

Wir lehnen diesen Gesetzentwurf daher entschieden ab. Wenn überhaupt, braucht 

es eine klare gesetzliche Regelung gegen parteipolitische Einflussnahme bei der Aus-

wahl von Verfassungsrichtern und Schöffen. Was aber keinesfalls nötig ist, ist ein 

Gesinnungs-TÜV für ehrenamtliche Richter, der die Bürger aus dem Diskurs und der 

Justiz verdrängt, nur weil sie politisch nicht ins linke Lager gehören. Wir sagen daher 

ganz klar: Keine Gesinnungsjustiz für Bayern, keine Diskriminierung patriotischer Bür-

ger und keine Verfassungsfeinde als Schöffen. Das heißt vor allem: Keine Roten 

und Grünen auf dem Richterstuhl. Das wäre tatsächlich einmal eine Maßnahme zum 

Schutz des Rechtsstaates vor Unterwanderung durch Verfassungsfeinde.

(Beifall bei der AfD)

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Nächster Redner ist für die Fraktion der 

FREIEN WÄHLER Herr Kollege Martin Scharf. Sie haben das Wort.
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Martin Scharf (FREIE WÄHLER): Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehr-

ter Herr Ministerpräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es wird keine Gesinnungs-

politik betrieben. Wir wollen lediglich Leute, die Gegner der Verfassung sind, nicht als 

Schöffen und als Richter haben. Das ist das, was wir wollen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Ich möchte mich ebenfalls an dieser Stelle bei allen Schöffinnen und Schöffen für 

ihre Arbeit bedanken. Sie machen einen guten Job. Dafür vielen Dank. Lieber Horst 

Arnold, auch uns geht es um die Rechtsprechung in Bayern.

Der Gesetzentwurf der SPD mit dem Titel "Keine Verfassungsfeinde als Schöffenrich-

ter" greift ein Thema auf, das auf den ersten Blick selbstverständlich klingt. Das ist 

es auch. Wer an der Rechtsprechung mitwirkt, muss fest auf dem Boden unserer 

freiheitlichen demokratischen Grundordnung stehen. Daran besteht kein Zweifel. Der 

entscheidende Punkt ist jedoch, dass dies bereits heute geltendes Recht ist. Eine 

zusätzliche gesetzliche Regelung, wie sie die SPD will, braucht es aus meiner Sicht 

nicht.

Nach der bestehenden Rechtslage ergibt sich für ehrenamtliche Richterinnen und 

Richter die Pflicht zur Verfassungstreue direkt aus der Verfassung. Das Bundesverfas-

sungsgericht hat schon 2008 klargestellt, dass Schöffen als gleichberechtigte Organe 

der Rechtsprechung denselben Anforderungen an die Verfassungstreue unterliegen 

wie Berufsrichter. Diese Pflicht ist keine Frage des politischen Wollens, sondern eine 

verfassungsrechtlich gesicherte Grundlage. Verstöße dagegen können schon heute 

zur Enthebung aus dem Amt führen.

Ein Bewerber mit verfassungsfeindlicher Gesinnung darf schon nach heutigem Recht 

nicht zum ehrenamtlichen Richter berufen werden. Außerdem wurde erst 2024 be-

schlossen, die Verfahren zur Überprüfung der Verfassungstreue landesweit zu ver-

einheitlichen. Alle Bewerberinnen und Bewerber müssen inzwischen eine Erklärung 

abgeben, dass sie keine extremistischen Organisationen unterstützen oder unterstützt 
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haben. Zudem werden Auszüge aus dem Bundeszentralregister eingeholt. Das hat 

Herr Kollege Arnold schon gesagt. Das zeigt mir: Der Staat handelt bereits entschlos-

sen, ohne dass es einer neuen gesetzlichen Vorschrift bedarf.

Die SPD spricht in ihrem Antrag von einer angeblichen "Regelungslücke". Diese Lücke 

besteht nicht. Vielmehr wäre der vorliegende Gesetzentwurf eventuell systemwidrig. 

Die persönliche Rechtsstellung ehrenamtlicher Richter ist im Deutschen Richtergesetz 

geregelt, nicht im Bayerischen Richter- und Staatsanwaltsgesetz. Eine bayerische 

Sonderregelung wäre daher nicht nur überflüssig, sondern auch juristisch fragwürdig.

(Felix Locke (FREIE WÄHLER): Hört, hört!)

Genau deshalb wird auf der nächsten Justizministerkonferenz im November über eine 

bundeseinheitliche Regelung im Deutschen Richtergesetz beraten. Hinzu kommt noch 

ein weiterer wichtiger Punkt: Der Gesetzentwurf der SPD würde eventuell unnötige 

rechtliche Risiken schaffen. Eine zwingende Ausschlussregelung, wie sie darin vorge-

sehen ist, hätte zur Folge, dass Urteile in vielen Fällen künftig wegen fehlerhafter 

gleichgewichtiger Besetzung anfechtbar wären. Dadurch könnten Strafverfahren er-

heblich verzögert oder sogar aufgehoben werden, mit allen negativen Folgen für die 

Rechtssicherheit und für das Vertrauen in die Justiz. Der Vorschlag mag also gut 

gemeint sein, wäre aber in der Praxis kontraproduktiv.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die bayerische Justiz ist aufmerksam und wachsam, 

wenn es um die Verteidigung unserer Verfassung geht. Wir brauchen keine symbo-

lischen Gesetze, um das Offensichtliche zu bekräftigen. Entscheidend ist die konse-

quente Anwendung des bestehenden Rechts; und die funktioniert. Eine zusätzliche 

Regelung, die keine Lücke schließt, aber neue Unsicherheiten schafft, wäre ein Schritt 

in die falsche Richtung. Wir werden jetzt im Ausschuss über dieses Gesetz beraten. 

Aus meiner Sicht sieht es jedoch nicht gut aus.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Protokollauszug
61. Plenum, 21.10.2025 Bayerischer Landtag – 19. Wahlperiode 11



Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Danke schön, Herr Kollege. – Der näch-

ste Redner ist Herr Abgeordneter Toni Schuberl für die Fraktion des BÜNDNIS-

SES 90/DIE GRÜNEN. Herr Kollege, Sie haben das Wort.

Toni Schuberl (GRÜNE): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Fa-

schismus ist zurück in Deutschland. Er war nie wirklich weg, aber jetzt wittert er 

Morgenluft und ist aus seinen Löchern gekrochen. Darauf müssen wir reagieren, auch 

in der Justiz. Wenn man wissen will, wie der Faschismus an die Macht gekommen ist, 

muss man nur die Geschichtsbücher lesen. Es läuft stets nach dem gleichen Muster 

ab, als gäbe es dafür ein Drehbuch. Wir können das gerade live in den USA erleben, 

verstörend, wie eine Hollywood-Inszenierung, aber ohne Happy End.

Leider gibt es auch in unserem Land Fans dieses Weltuntergangsfilms, selbst unter 

Demokraten. Die, die es gut meinen und das verhindern wollen, tappen häufig hilflos 

in alle Fallen, die im Drehbuch vorgesehen sind. Ich möchte dafür drei Beispiele 

nennen: Die Übernahme rechtsextremer Narrative stärkt die Rechtsextremen. Eine 

indifferente Haltung gegenüber Rechtsextremen macht sie groß. Der letzte Akt des 

Niedergangs wäre der Versuch, die Rechtsextremen durch die Übertragung von Macht 

zu entzaubern. Danach geht es nämlich meistens ziemlich schnell. Meist dauert es nur 

wenige Wochen oder Monate, bis die Demokratie vollständig zerstört ist.

Wir befinden uns aktuell noch in dem Kapitel, in dem alle gesellschaftlichen Institutio-

nen, die im Weg stehen könnten, gleichzeitig angegriffen werden und in dem getestet 

wird, welche zu wackeln beginnen. Sobald eine Institution Risse zeigt, wird sofort das 

gesamte Feuer auf diese gelenkt, bis sie sturmreif ist. Das betrifft Parlamente, Behör-

den, die unabhängigen Medien, die freie Zivilgesellschaft usw. usf. Gleichzeitig sollen 

diese Institutionen auch mit Rechtsextremen infiltriert werden, einerseits, um sie im 

Inneren weiter zu destabilisieren, andererseits, um sie inhaltlich direkt zu übernehmen. 

So sitzen bei uns bereits Rechtsextreme im Rundfunkrat, im Medienrat, in Stiftungen 

und Beiräten. Auch dort wird der Diskurs nach rechts verschoben.
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Dies geschieht natürlich auch in der Justiz, dem aktuell noch stabilsten Bollwerk 

gegen den Faschismus. Den Angriff konzentrieren die Rechtsextremen bislang auf 

den "Kopf", die Verfassungsgerichte. Bei der Wahl zum Bundesverfassungsgericht 

haben sie es geschafft, ihr Narrativ, die falsche Erzählung von einem politisch und 

parteiisch gefärbten Gericht, in die Mitte der Gesellschaft zu tragen. Das wird die 

Basis für weitere Angriffe sein, sobald es dazu die Gelegenheit gibt. In Bayern sind 

bereits zwei Vertreter der Rechtsextremen zu Verfassungsrichtern gewählt worden. 

Sie sind sogenannte nichtberufsrichterliche Mitglieder. Das entspricht in etwa den 

Schöffen in der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Einer von diesen war in Berlin anwesend, 

als versucht worden ist, den Bundestag zu stürmen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind live dabei, während dieses Drehbuch der 

Rechtsextremen umgesetzt wird. Hören wir auf, Statisten zu sein, und werden wir Teil 

der Handlung. Wir kennen den Plan bis in die Details. Halten wir dagegen. Machen wir 

unsere Institutionen widerstandsfähig. Schreiben wir das Ende dieses Katastrophen-

films in ein Happy End um. Das ist anstrengend und richtig viel Arbeit, Detailarbeit. 

Eines dieser Details ist der Schutz der Gerichte.

Wir, alle Demokratinnen und Demokraten, haben in diesem Landtag gemeinsam dafür 

gesorgt, dass in drei Jahren keine Rechtsextremisten mehr zu Schöffen, also zu 

nichtberufsrichterlichen Mitgliedern, am Bayerischen Verfassungsgerichtshof gewählt 

wurden. Jetzt müssen wir noch die Zivil- und die Strafgerichtsbarkeit sichern. Lassen 

wir es nicht zu, dass Rechtsextremisten zu Richtern in diesen Gerichten werden kön-

nen. Wir GRÜNE unterstützen den Gesetzentwurf der SPD und werden im Ausschuss 

die Details dazu diskutieren.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Danke schön, Herr Kollege. – Damit ist die 

Aussprache geschlossen. Ich schlage vor, den Gesetzentwurf dem Ausschuss für 
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Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration als federführendem Ausschuss 

zu überweisen. Erhebt sich dagegen Widerspruch? – Dann ist das so beschlossen.
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